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Einführung in das Thema

Wir freuen uns, dass wir den ehemaligen Richter am
EuGH und Präsidenten des Bundesgerichtshofes a.D. 
Prof. Dr. Günter Hirsch gewinnen konnten, über eine der
wichtigsten Grundlagen unseres demokratischen Rechts-
staates zu uns zu sprechen: das Vertrauen in die Justiz und
ihre Vertreter. Zweifelsohne ist neben einer intakten 
Justizstruktur einer der Grundpfeiler dieses Vertrauens das
in die Integrität ihrer Vertreter. 

Weitgehend Einigkeit besteht darüber, dass das Vertrauen
in den Richter nicht allein von der perfekten Beherrschung
der Rechtstechnik und der Subsumtionslogik abhängig ist,
sondern auch von seiner Persönlichkeit. Um dieses Ver-
trauen zu stärken, glauben die einen man müsse eine
Richterethik schaffen. Dem entgegnen die anderen, die
Befolgung einer solchen Ethik könne nicht verhindern,
dass subjektive Einflüsse, eine Weltanschauung, eine 
Ideologie, unbewusste Wertprämissen und neuerdings
auch betriebswirtschaftliches, die Statistik anbetendes
Führungs- und Leistungsdenken die  Entscheidungs-
voraussetzungen unbemerkt korrumpieren könnten. Mit
einer Richterethik könne der Staat die Richter zudem 
disziplinieren.

Der Referent hat freundlicherweise für uns zusammenge-
fasst, was er in seinem Vortrag zur Debatte stellen wird:

„Umfragen belegen, dass die Justiz kein unbeschränktes
Vertrauen (mehr) genießt. Analysiert man diesen Befund,
zeigt sich, dass zwischen Vertrauen in die Institution und
Vertrauen in die Richter zu unterscheiden ist.

Vertrauen in die Institution entsteht und besteht, wenn
für die Dritte Gewalt bestimmte institutionelle, struktu-
relle, organisatorische, prozedurale und persönliche Vor-
aussetzungen gegeben sind (Bindung des Richters an
Gesetz und Recht, institutionelle und persönliche Unab-
hängigkeit der Richter, gesetzlicher Richter, Richterprivi-
leg, effektiver Rechtsschutz, Rechtssicherheit). Dies ist in
Deutschland ohne Zweifel der Fall, auch wenn etwa bei
der Richterauswahl und -beförderung Systeme mit weni-
ger politischem Einfluss vorzuziehen wären.

Nach unserem Richterbild exekutiert der Richter nicht nur
das Gesetz, sondern trägt neben dem Gesetzgeber eigene
Verantwortung für die Bewahrung und Durchsetzung des
Rechtsstaates. Deshalb ist nicht nur das geschriebene
Recht  Quelle des gesprochenen Rechts, sondern auch die
Person des Richters. Einfallstor für das Vorverständnis des
Richters ist seine Verpflichtung, Gesetze auszulegen und
das Recht fortzubilden.

Ist die Leugnung der Tatsache, dass das Vorverständnis
des Richters das Ergebnis seiner Rechtsfindung beeinflus-
sen kann, die „Lebenslüge Nummer eins der Richter“? Ist
das sog. Subsumtionsdogma, dass die Objektivität des
Richters Voraussetzung für die Richtigkeit seiner Ent-
scheidung ist, zutreffend, oder bedingt die Verpflichtung,
nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, nicht
gerade den Einfluss der Subjektivität des Richters auf sein
Urteil? Wenn wir das Subsumtionsdogma als Irrlehre ent-
larven, was sind dann die notwendigen Korrektive, um
die Subjektivierung und Irrationalität (und damit die Un-
berechenbarkeit) der Rechtsprechung zu verhindern und
das Primat des Gesetzes sicherzustellen?“

Wir sind sehr darauf gespannt, welche Lösungsvorschläge
uns Prof. Dr. Hirsch aufzeigt.

In der anschließenden Diskussion wird der Referent, der
sich einmal selbst als personifizierter Dialog zwischen
deutscher und europäischer Rechtsprechung bezeichnet
hat, auf alle Ihre Fragen sicherlich gerne Rede und Ant-
wort stehen und auch erläutern, wie unsere europäischen
Nachbarn mit dem Problem umgehen. Danach laden wir
Sie zu einen Empfang unseres Vereins ein.

Wir würden uns freuen, Sie auch dort begrüßen zu dürfen.

Dr. Jürgen Keltsch
Richter am BayObLG a.D.

[ Anmerkung der Redaktion: Weitere Hinweise zu Zielen
und Tätigkeit des Vereins Pro Justiz e.V. finden Sie im 
Internet unter: www.pro-justiz.de ]


